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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Der Cranzer Hauptdeich und der Neuenfelder Hauptdeich in Hamburg sollen ertüchtigt wer-

den. Hierbei werden auf einer Länge von 3,2 km der Cranzer Hauptdeich und der Neuen-

felder Hauptdeich an die aktuellen Sollhöhen angepasst. Zudem soll auf dieser Länge die 

Deichverteidigungsstraße (Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich) grundsaniert 

und verlegt werden, um die Ertüchtigung zu realisieren. Im östlichen Bauabschnitt wird dar-

über hinaus ein dritter durchgehender Fahrstreifen (Fahrtrichtung Osten) geschaffen. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung ist auf der Grundlage der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV [3]) zu prüfen, ob sich durch die geplante Straßenbau-

maßnahme Anspruchsberechtigungen auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ ergeben und 

inwieweit Lärmschutzmaßnahmen in Betracht kommen. 

2. Örtliche Situation 

Der Neuenfelder Hauptdeich und der Cranzer Hauptdeich befinden sich südlich der Elbe 

im westlichen Stadtgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Der Neuenfelder Hauptdeich schließt sich westlich an das Werksgelände von Airbus in Fin-

kenwerder an. Der Neuenfelder Hauptdeich erstreckt sich bis an die Estemündung. West-

lich der Estemündung beginnt der Cranzer Hauptdeich. Dieser endet an der Landesgrenze 

Hamburgs zu Niedersachsen. 

Südlich der Deichanlage befindet sich die Deichverteidigungsstraße, die als öffentliche 

Straße ausgewiesen ist. Nördlich des Deiches liegt ein Vogelschutzgebiet. 

Die nächstgelegene schützenswerte Bebauung befindet sich entlang der Straßen Cranzer 

Hauptdeich und Cranzer Elbdeich, westlich der Straße Estedeich sowie südlich des Neu-

enfelder Hauptdeiches. Weitere schützenswerte Bebauung schließt sich westlich der Lan-

desgrenze an der Straße Hinterbrack an. 

 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Grundlagen der Anspruchsermittlung 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen sind nach §§ 41 – 43 Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] dem Träger der Baulast die Errichtung und die 

Unterhaltung der Lärmschutzanlagen aufzuerlegen, die zur sicheren Benutzung der be-

nachbarten Grundstücke gegen erhebliche Belästigungen notwendig sind. 

Nach der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-

zes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12.06.1990 [3] gelten im Einzel-

nen folgende Regelungen: 
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 § 1 Anwendungsbereich: 

(1) Die Verordnung gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen  

Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen  

(Straßen- und Schienenwege). 

(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn 

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraft-

fahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere Gleise baulich er-

weitert wird oder 

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem 

zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens  

3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in 

der Nacht erhöht wird. 

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu 

ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A) am 

Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen 

Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 

 § 2 Immissionsgrenzwerte: 

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-

kehrsgeräusche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung sicherzustellen, 

dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht über-

schreitet: 

 Tag Nacht 

1. an Krankenhäusern, Schulen, 

Kurheimen und Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A) 

2. in reinen und allgemeinen 

Wohngebieten und Kleinsied- 

lungsgebieten 59 dB(A) 49 dB(A) 

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten 

und Mischgebieten 64 dB(A) 54 dB(A) 

4. in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 

 

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den 

Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in den Bebauungsplänen fest-

gesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die 

keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im Außen-

bereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-

urteilen. 
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(3) Wird die zu schützende Tätigkeit nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so 

ist nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden. 

 § 3 bzw. § 4 Berechnung des Beurteilungspegels für Straßen bzw. Schienenwege 

Der Beurteilungspegel ist für Straßen und für Schienenwege zu errechnen. 

Ist Anspruch auf Lärmschutz aufgrund der Voraussetzungen gegeben, sind gem. § 41 Abs. 

1 BImSchG in erster Linie Schutzmaßnahmen an den Verkehrswegen – aktive Lärmschutz-

maßnahmen – vorzusehen (Wälle, Wände oder Kombinationen beider; bei Straßen zusätz-

lich lärmarme Straßendeckschichten). Sind diese aktiven Lärmschutzmaßnahmen tech-

nisch nicht durchführbar, mit anderen öffentlichen oder privaten Belangen unvereinbar oder 

stehen ihre Kosten außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck, so können sie 

unterbleiben. In diesem Fall hat der Eigentümer der betroffenen Anlagen gegen den Träger 

der Baulast einen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen für notwendige erbrachte 

Lärmschutzmaßnahmen (Anspruchsberechtigung im notwendigen Umfang für passive 

Schallschutzmaßnahmen) bzw. auf Ausgleich durch Geldentschädigung für Beeinträchti-

gungen von zum Wohnen im Freien geeigneten und bestimmten Bereichen („Außenwohn-

bereiche“). Entsprechendes gilt auch, wenn aktiver Lärmschutz zwar vorgesehen wird, Be-

einträchtigungen aber verbleiben. 

Zur Auslegung von BImSchG und 16. BImSchV werden für den Straßenbau die Richtlinien 

für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärm-

SchR 97 [4] – herangezogen. 

3.2. Anwendung im vorliegenden Fall 

Der Umbau der Straßen Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich stellt im westli-

chen Bauabschnitt aufgrund der Verschiebung der Fahrstreifen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 

16. BImSchV einen erheblichen baulichen Eingriff dar. Es ist daher zu prüfen, ob sich eine 

„wesentliche Änderung“ einstellt. Im östlichen Bauabschnitt liegt mit der Planung eines drit-

ten durchgehenden Fahrstreifens gemäß § 1 Abs. 2 Nummer 1 der 16. BImSchV grund-

sätzlich eine wesentliche Änderung vor.  

Die Anspruchsberechtigung auf Lärmschutzmaßnahmen „dem Grunde nach“ leitet sich bei 

Vorliegen eines erheblichen baulichen Eingriffs unter Beachtung der Kriterien der 16. BIm-

SchV aus dem Vergleich des baulichen Nachherzustands mit dem baulichen Vorherzustand 

ab. Beim Vergleich beider baulicher Zustände sind die der Straßenplanung zugrunde ge-

legten identischen Prognoseverkehrsbelastungen zu verwenden. 

Im Rahmen der Ermittlungen ist zuerst zu prüfen, ob durch die bauliche Veränderung eine 

wesentliche Änderung vorliegt. Dies ist erst bei Zunahmen von 3 dB(A) und größer der Fall. 

Dabei sind die Pegeldifferenzen mit einer Nachkommastelle zu berechnen und anschlie-

ßend auf ganze dB(A) aufzurunden. Sofern die Beurteilungspegel auf 70 dB(A) tags oder 

60 dB(A) nachts erhöht werden, ist die Änderung unabhängig von der Höhe der Zunahme 

ebenfalls wesentlich. In Gewerbegebieten gilt letzteres nur, wenn im Vorher-Zustand die 

Beurteilungspegel unter 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts liegen. 



Schalltechnische Untersuchung gemäß 16. BImSchV für den Ausbau eines 

Straßenabschnitts der Straßen Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder 

Hauptdeich  

 Seite  5 

Proj.Nr.:17088.06 

 

LAIRM CONSULT GmbH 19. Juli 2022 17088.06_bericht.docx  
 gedruckt: 19. Juli 2022 

Sofern eine wesentliche Änderung vorliegt, ergeben sich Ansprüche auf Lärmschutz „dem 

Grunde nach“ bei Überschreitung der jeweiligen gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte 

tags oder nachts. Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte allein sind nicht relevant, 

um Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen auszulösen. Dies wäre nur bei einem Straßen-

neubau der Fall. 

Demgegenüber liegt für den östlichen Bauabschnitt durch den Neubau eines dritten Fahr-

streifens gemäß § 1 Abs. 2 Nummer 1 der 16. BImSchV bereits eine wesentliche Änderung 

vor. Für diesen Abschnitt ergeben sich Ansprüche auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ bei 

Überschreitung der jeweiligen gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte tags oder nachts. 

Ein Vergleich mit dem baulichen Vorherzustand ist nicht erforderlich. 

Gemäß VLärmSchR 97 ist zum Schutz der Nachbarschaft der sich außerhalb des Neu- 

oder Ausbauabschnittes anschließende Bereich einzubeziehen, auf den der vom Verkehr 

im Bauabschnitt ausgehende Lärm ausstrahlt. Während für die Ermittlung des Beurteilungs-

pegels im Ausbauabschnitt sowohl die Lärmbelastung aus dem Neu- oder Ausbauabschnitt 

und des sich anschließenden, baulich nicht veränderten Abschnitts zugrunde gelegt wird 

(tatsächliche Verhältnisse), ist für die Ermittlung des Beurteilungspegels am vorhandenen, 

baulich nicht geänderten Abschnitt nur die Lärmbelastung des Ausbauabschnitts maßgeb-

lich. Es wird also rechnerisch unterstellt, auf dem nicht geänderten Abschnitt fände kein 

Verkehr statt, so dass von dort auch keine Immissionen auf die Bebauung einwirken könn-

ten, sondern nur aus dem Ausbauabschnitt. Die Abgrenzung der Ausstrahlungsbereiches 

am Ende des Ausbauabschnittes ist in Abbildung 1 dargestellt (aus [6]). 
 

Abbildung 1: Abgrenzung des Ausstrahlungsbereiches am Ende des Ausbauabschnittes 
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Im vorliegenden Fall sind innerhalb des Ausbauabschnittes schutzbedürftige Nutzungen 

vorhanden. Die Bebauungen an den Straßen Hinterbrack und Estedeich liegen außerhalb 

des Ausbauabschnittes, werden in die Prüfung jedoch einbezogen.  

Die genauen örtlichen Gegebenheiten und die Lage der Immissionsorte können den Lage-

plänen der Anlage A 1 entnommen werden. 

3.3. Nachgeordnete Ermittlungen 

Von den Ermittlungen zur Anspruchsberechtigung „dem Grunde nach“ sind die Ermittlun-

gen für den Umfang der Entschädigung des passiven Schallschutzes abzugrenzen. Letz-

tere sind Gegenstand eines gesonderten Verfahrens auf der Grundlage der 24. BImSchV 

[5]. Die Durchführung dieses Verfahrens erfolgt nur, wenn Ansprüche auf Lärmschutz „dem 

Grunde nach“ gemäß 16. BImSchV vorliegen sollten. 

4. Emissionspegelermittlung 

Die Berechnung der Emissionspegel für den Straßenverkehr erfolgt gemäß 16. BImSchV 

auf Grundlage der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (Ausgabe 2019, RLS-19).  

Als Eingangsdaten für die Berechnung des Straßenverkehrslärms werden gemäß RLS-19 

Straßenverkehrsbelastungen als DTV (Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an allen 

Tagen des Jahres) und die maßgeblichen LKW-Anteile (KFZ mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht größer 3,5 Tonnen) benötigt. Dabei erfolgt eine Unterscheidung in die Fahrzeug-

gruppen PKW, LKW1 (Solo-LKW und Busse, als LKW-Anteil p1 bezeichnet) und LKW2 

(LKW mit Anhängern und Lastzüge, als LKW-Anteil p2 bezeichnet). 

Nach Ziffer 10.5 der VLärmSchR 97 ist für die lärmtechnische Berechnung die der Straßen-

planung zu Grunde gelegte Prognose heranzuziehen. 

Die Straßenverkehrsbelastungen (DTVw - durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an 

Werktagen) wurden im Rahmen von Verkehrszählungen in 2010 für den Cranzer Haupt-

deich und Estedeich sowie in 2018 für den Neuenfelder Hauptdeich ermittelt [10].  

Da für die Straßen Cranzer Hauptdeich westlich Estedeich und Estedeich nur Zählergeb-

nisse aus dem Jahr 2010 vorliegen, wurden diese anhand eines Faktors hochgerechnet, 

welcher aus den Zähldaten der Jahre 2010 und 2018 für den Straßenabschnitt östlich der 

Straße Estedeich ermittelt wurde.  

Gemäß Information der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der Stadt Hamburg [11] 

ist der DTVw als DTV (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an allen Tagen des Jahres) 

anzusetzen und für den Prognosehorizont 2035/40 um weitere 10 % zu erhöhen.  

Für die betrachteten Straßenabschnitte liegen gemäß [10] lediglich Angaben zu den ge-

samten LKW-Anteilen vor, so dass die Verteilung auf die LKW-Anteile p1 und p2 analog 

Gemeindestraßen gemäß RLS-19 zugrunde gelegt wird.  
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Für den Straßenabschnitt Hinterbrack außerhalb der Ausbauabschnitte wird von der Ver-

kehrsbelastung des sich anschließenden Cranzer Hauptdeiches ausgegangen. Zur siche-

ren Seite wurde für den kompletten Kreisverkehr der mittlere DTV der Straßen Cranzer 

Hauptdeich und Estedeich berücksichtigt. 

Die Emissionen werden als längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ auf Grundlage des in 

der RLS-19 angebenden Berechnungsverfahrens berechnet. Neben den obigen Verkehrs-

belastungen sind als weitere Parameter bei der Schallleistungspegelberechnung die maß-

gebenden stündlichen Verkehrsstärken tags / nachts Mt/n, die Geschwindigkeit der jeweili-

gen Fahrzeuggruppen, die Straßendeckschichtkorrektur, die Längsneigungskorrektur so-

wie ggf. Mehrfachreflexionen (hier nicht relevant) zu berücksichtigen. 

Die Bestandsdeckschicht der betreffenden Straßenabschnitte kann der Kategorie „Splitt-

mastixasphalt SMA 5 und SMA 8 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 und Abstumpfungen mit 

Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3“ gemäß RLS-19 zugeordnet werden. Dieser Deck-

schichttyp ist auch für den geplanten Ausbauabschnitt vorgesehen. Für diesen Straßen-

deckschichttyp ist gemäß RLS-19 von Pegelkorrekturen von -2,7 dB(A) für PKW und  

-1,8 dB(A) für LKW auszugehen. 

Eine Zusammenstellung der Eingangsdaten und Schallleistungspegel zeigt die Anlage A 2. 

5. Beurteilungspegel 

5.1. Allgemeines 

Nach § 3, 16. BImSchV sind die Beurteilungspegel zu berechnen. Hierbei handelt es sich 

im Wesentlichen um Mittelungspegel, jeweils für den Tageszeitraum (6:00 Uhr bis 22:00 

Uhr) und den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr). Hierzu sind je nach Verkehrsart ggf. 

noch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. Grundlagen für die Berechnungen ist die An-

lage 1 zu § 3, 16. BImSchV für den Straßenverkehr.  

Im vorliegenden Fall wird wegen komplexer Ausbreitungsbedingungen das Abschnittsver-

fahren gemäß RLS-19 angewendet. Die Ermittlungen erfolgen mit dem EDV-Programm 

CadnaA [8]. Die Korrekturen für die Längsneigung werden aus dem digitalen Geländemo-

dell programmintern automatisch ermittelt und bei der Berechnung der Beurteilungspegel 

berücksichtigt. 

Bei der Bestimmung der Beurteilungspegel ist gemäß Tabelle 5 der RLS-19 ein Zuschlag 

K für die erhöhte Störwirkung an Knotenpunkten zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 

maximal: 

 Lichtzeichengeregelte Knotenpunkte: 3 dB(A) 

 Kreisverkehre: 2 dB(A) 

 Sonstige Knotenpunkte: 0 dB(A)  

Die Beurteilungspegel aus den Emissionen des Straßenverkehrs sind der Anlage A 3 zu 

entnehmen. 
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5.2. Ausbreitungsmodell 

Für die Erstellung des digitalen Berechnungsmodells wurde vom Auftraggeber eine digitale 

Datengrundlage zur Verfügung gestellt.  

Die vorhandenen Geländehöhen wurden eingearbeitet, so dass mit einem dreidimensiona-

len Geländemodell gerechnet wurde. Die Daten wurden aus dem Transparenzportal Ham-

burg übernommen. Die Straßenhöhen im ausgebauten Zustand wurden gemäß der aktuel-

len Planung [9] berücksichtigt. 

Außerhalb des Ausbauabschnittes werden die Straßen Hinterbrack und Estedeich als Ge-

samtquerschnitt modelliert, innerhalb des Ausbauabschnittes fahrspurfein mit den Fahrspu-

ren Richtung Osten und Richtung Westen. 

Im Ausbreitungsmodell werden weiterhin berücksichtigt: 

 die Abschirmwirkung von vorhandenen und geplanten Gebäuden sowie Reflexionen 

an den Gebäudeseiten sowie an den geplanten Winkelstützwänden im westlichen Be-

reich des Cranzer Hauptdeiches; 

 Die Immissionsorthöhen wurden für die Erdgeschosse gemäß Ortsbesichtigung [12] für 

die Mitte der Fenster (über Gelände) abgeschätzt. Für die weiteren Geschosse wurde 

jeweils eine Geschosshöhe von 2,8 m zugrunde gelegt sowie 2,0 m über Gelände für 

ebenerdige Außenwohnbereiche. 

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-

quellen und Immissionsorte sind aus den Lageplänen der Anlage A 1 ersichtlich. 

6. Anspruchsermittlung „dem Grunde nach“ 

6.1. Allgemeines 

Ermittelt wird die Anspruchsberechtigung „dem Grunde nach“ auf: 

 Schallschutzmaßnahmen (aktiver Lärmschutz), 

 die Erstattung der notwendigen Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen, 

falls aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht möglich sind, nicht ausreichen oder außer 

Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen, 

 Entschädigung für verbleibende Beeinträchtigung der Außenwohnbereiche. 

Für die Anspruchsermittlung „dem Grunde nach“ werden zur sicheren Seite für alle berück-

sichtigten Immissionsorte schutzbedürftige Nutzungen tags und nachts angenommen, da 

zur Art der jeweiligen Nutzung in der Regel keine detaillierten Angaben vorlagen. Diese 

Prüfung ist Gegenstand des Entschädigungsverfahrens nach der 24. BImSchV. 
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6.2. Bauliche Nutzungen 

Der Umfang der Anspruchsberechtigten hängt außer von den Beurteilungspegeln von der 

Art der baulichen Nutzung ab (vgl. Abschnitt 2.1). 

Die Art der zu beurteilenden Gebiete nach § 2 Abs. 2 der 16. BImSchV ergibt sich i.d.R. 

aus der Festsetzung in den Bebauungsplänen. Bei nicht vorhandenen Bebauungsplänen 

wird der anzuwendende Grenzwert im Einzelfall anhand der tatsächlichen Nutzung der be-

treffenden Gebäude festgelegt. 

Die nächstgelegene schützenswerte Bebauung befindet sich entlang der Straßen Cranzer 

Hauptdeich und Cranzer Elbdeich, an der Straße Estedeich sowie südlich des Neuenfelder 

Hauptdeiches und an der Straße Hinterbrack.  

Die Bebauung entlang der Straßen Cranzer Hauptdeich und Cranzer Elbdeich und an der 

Straße Estedeich sind gemäß der Verordnung über den Bebauungsplan Neuen-

felde 11/ Francop 6/ Cranz 4 als Baugebiet gemäß § 34 BauGB ausgewiesen. Die Bebau-

ungssituation ist durch Wohnen und gewerbliche bzw. landwirtschaftliche Nutzungen ge-

prägt. Daher wird von einem Schutzanspruch ausgegangen, der einem Mischgebiet (MI) 

vergleichbar ist. 

Für die Wohnnutzung Neuenfelder Fährdeich 80 (Containerdorf) liegt kein Bebauungsplan 

vor. Aufgrund der Lage im Außengebiet und der Nachbarschaft zu gewerblich genutzten 

Flächen wird von einem Schutzanspruch ausgegangen, der einem Mischgebiet (MI) ver-

gleichbar ist.  

Weiter östlich zwischen Neuenfelder Hauptdeich im Norden und Neuenfelder Fährdeich im 

Süden liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans Neuenfelde 14, in dem ein Gewer-

begebiet festgesetzt ist. Hierin befindet sich auch die Wohnnutzung Neuenfelder Fährdeich 

40. 

Die Bebauung an der Straße Hinterbrack ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Jork 

als gemischte Fläche ausgewiesen. Die Bebauungssituation ist durch Wohnen und gewerb-

liche bzw. landwirtschaftliche Nutzungen geprägt. Daher wird von einem Schutzanspruch 

ausgegangen, der einem Mischgebiet (MI) vergleichbar ist. Dies entspricht auch der tat-

sächlichen Nutzung. 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Plänen der Anlage A 1 zu entnehmen. 

6.3. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Anspruchsermittlung finden sich in den Pegellisten der Anlage A 3. Die 

Außenwohnbereiche der Gebäude sind in den Pegellisten durch „A“ gekennzeichnet. 

Eine Übersicht der untersuchten Gebäude enthalten die Lagepläne der Anlage A 1.  

An den betreffenden Wohngebäuden wurden die der Straßen Cranzer Hauptdeich, Neuen-

felder Hauptdeich, Estedeich und Hinterbrack zugewandten Fassaden sowie die Außen-

wohnbereiche untersucht. Außenwohnbereiche (AWB) sind durch befestigte Flächen im 
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Freien gegeben (Terrassen, Balkone), unbefestigte Garten- und Grünflächen sind keine 

Außenwohnbereiche im Sinne der 16. BImSchV. 

Folgende Ergebnisse sind für die Gebäude innerhalb des westlichen Ausbauabschnittes 

festzuhalten (Prüfung auf wesentliche Änderung, vgl. Tabelle in Anlage A 3.1): 

 Am Cranzer Elbdeich 45 ergeben sich an der Nordostfassade maximale Zunahmen 

von 2,1 dB(A) nachts im Erdgeschoss. Die Pegeldifferenzen sind gemäß 16. BImSchV 

aufzurunden, so dass diese 3 dB(A) beträgt. Somit liegt eine wesentliche Änderung 

vor. Der Immissionsgrenzwert für Mischgebiete von 54 dB(A) nachts wird um 4 dB(A) 

überschritten, so dass sich an diesem Gebäude Ansprüche auf Schallschutz „dem 

Grunde nach“ ergeben. 

 Am Cranzer Elbdeich 8, 11, 12 und 13 ergeben sich maximale Zunahmen von 

2,6 dB(A). Aufgerundet werden 3 dB(A) erreicht, so dass eine wesentliche Änderung 

vorliegt. Die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete tags und nachts werden nicht er-

reicht. Es ergeben sich keine Ansprüche auf Lärmschutz dem Grunde nach. 

 An den übrigen Immissionsorten sind im Nachherzustand gegenüber dem Vorherzu-

stand (baulicher Istzustand) Zunahmen von bis zu aufgerundet 2 dB(A) ermittelt wor-

den. Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts werden nicht erreicht 

oder weitergehend überschritten. Insgesamt liegt somit an diesen Immissionsorten 

keine wesentliche Änderung vor, Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen „dem Grunde 

nach“ bestehen nicht. 

Für den östlichen Ausbauabschnitt (Neubau dritter Fahrstreifen) ist Folgendes festzustellen 

(vgl. Tabelle in Anlage A 3.2): 

 Am Neuenfelder Fährdeich 40 werden die Immissionsgrenzwerte für Gewerbegebiete 

tags und nachts eingehalten. Es ergeben sich keine Ansprüche auf Lärmschutz dem 

Grunde nach. 

Folgende Ergebnisse sind für die Gebäude außerhalb des Ausbauabschnittes festzuhalten 

(vgl. Tabelle in Anlage A 3.3): 

 Am Estedeich 105 und Estedeich 107 ergeben sich maximale Zunahmen von mehr als 

3 dB(A), so dass eine wesentliche Änderung vorliegt. Die Immissionsgrenzwerte für 

Mischgebiete tags und nachts werden nicht erreicht. Es ergeben sich keine Ansprüche 

auf Lärmschutz dem Grunde nach. 

 An den weiteren Immissionsorten außerhalb des Ausbauabschnittes ergeben sich Zu-

nahmen unter 1 dB(A) oder Abnahmen. Es liegen keine wesentliche Änderungen vor, 

Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen „dem Grunde nach“ bestehen nicht. 

Eine Fotodokumentation der Gebäude mit Ansprüchen auf passiven Schallschutz befindet 

sich Anlage A 5. 
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7. Lärmschutzmaßnahmen 

7.1. Allgemeines 

Aktive Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwälle oder Lärmschutzwände) zum 

Schutz des betroffenen (anspruchsberechtigten) Gebäudes sind aufgrund der geringen An-

zahl von einem betroffenen Gebäude nicht angemessen. 

Ergänzende aktive Maßnahmen z.B. im Sinne des Lärmminderungsgebotes gemäß § 41 

BImSchG wie der Einbau von lärmmindernden Fahrbahnbelägen zur Senkung der Lärmpe-

gel in den betroffenen Bereichen wurden bereits berücksichtigt. 

Aus diesem Grund kommen zum Schutz des aus den straßenbaulichen Maßnahmen be-

troffenen Gebäudes (Hausfronten) im vorliegenden Fall nur passive Lärmschutzmaßnah-

men in Betracht. 

7.2. Passive Schallschutzmaßnahmen 

Für alle „dem Grunde nach“ anspruchsberechtigten Gebäudefronten werden zur Bemes-

sung des erforderlichen passiven Schallschutzes die für den Ausbauzustand (Nachher-Zu-

stand) ermittelten Beurteilungspegel verwendet. Die Kosten (Schätzung) für die Entschädi-

gungsaufwendungen des passiven Schallschutzes sind der Anlage A 4 zu entnehmen. Ins-

gesamt ergibt sich aus der Kostenschätzung für passive Schallschutzmaßnahmen ein Ge-

samtbetrag von rd. 3.600 € (brutto). 

Detailliertere Ermittlungen für den Umfang der Entschädigung des passiven Schallschutzes 

sowie die Prüfung, ob die schutzbedürftige Nutzung nur am Tage oder in der Nacht ausge-

übt wird sind Gegenstand eines gesonderten Verfahrens auf der Grundlage der 24. BIm-

SchV. 

8. Zusammenfassung 

Der Cranzer Hauptdeich und der Neuenfelder Hauptdeich in Hamburg sollen ertüchtigt wer-

den. Hierbei werden auf einer Länge von 3,2 km der Cranzer Hauptdeich und der Neuen-

felder Hauptdeich an die aktuellen Sollhöhen angepasst. Zudem soll auf dieser Länge die 

Deichverteidigungsstraße (Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich) grundsaniert 

und verlegt werden, um die Ertüchtigung zu realisieren. Im östlichen Bauabschnitt wird dar-

über hinaus ein dritter durchgehender Fahrstreifen (Fahrtrichtung Osten) geschaffen. 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde auf der Grundlage 

der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) geprüft, ob sich durch die straßenbauli-

chen Maßnahmen Anspruchsberechtigungen auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ ergeben 

und inwieweit Lärmschutzmaßnahmen in Betracht kommen.  

Der Umbau der Straßen Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich stellt im Sinne 

des § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV in Verbindung mit Ziffer 10.1 der VLärmSchR 97 einen 
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erheblichen baulichen Eingriff dar, so dass eine Prüfung auf wesentliche Änderung zu er-

folgen hat. Mit der Planung eines dritten durchgehenden Fahrstreifens liegt im östlichen 

Bauabschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nummer 1 der 16. BImSchV eine wesentliche Änderung 

vor.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich durch den Straßenumbau an dem Gebäude 

Cranzer Elbdeich 45 im Erdgeschoss der Nordostfassade ein Anspruch auf Lärmschutz 

„dem Grunde nach“ ergibt. 

Zum Schutz der aus den straßenbaulichen Maßnahmen betroffenen Gebäude kommen im 

vorliegenden Fall nur passive Lärmschutzmaßnahmen in Betracht, da lediglich ein einziges 

Gebäude betroffen ist.  

Aus der Kostenschätzung für passive Schallschutzmaßnahmen ergibt sich ein Gesamtbe-

trag von rd. 3.600 € (brutto). 

 

 

 

 

Bargteheide, den 19. Juli 2022 

erstellt durch:  geprüft durch:  

gez. gez. 

 

 

Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt Dipl.-Ing. Björn Heichen 

Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 2 Emissionen aus Verkehrslärm 

A 2.1 Straßenverkehr 

A 2.1.1 Straßenverkehrsbelastungen 

 
 

A 2.1.2 Basis-Emissionen gemäß RLS-19 (je 1 Kfz/h) 

 
 
 
 
 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DTV p1t p2t p1n p2n DTV p1t p2t p1n p2n DTV p1t p2t p1n p2n

Kfz/

24 h
% % % %

Kfz/

24 h
% % % %

Kfz/

24 h
% % % %

Hinterbrack

1 str1a Hinterbrack 15.200 1,4 1,9 1,4 1,9 16.720 1,4 1,9 1,4 1,9 16.720 1,4 1,9 1,4 1,9

Cranzer Hauptdeich

2 str2o Richtung Osten, westlich Estedeich 7.600 1,4 1,9 1,4 1,9 8.360 1,4 1,9 1,4 1,9 8.360 1,4 1,9 1,4 1,9

3 str2w Richtung Westen, westlich Estedeich 7.600 1,4 1,9 1,4 1,9 8.360 1,4 1,9 1,4 1,9 8.360 1,4 1,9 1,4 1,9

4 str4o Richtung Osten, östlich                   

Estedeich

9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

5 str4w Richtung Westen, östlich Estedeich 9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

6 str4o30 Richtung Osten, östlich Estedeich, 

30km/h

9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

7 str4w30 Richtung Westen, östlich Estedeich, 

30 km/h

9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

Kreisverkehr

8 str3 Kreisverkehr 18.450 2,1 2,9 2,1 2,9 20.295 2,1 2,9 2,1 2,9 20.295 2,1 2,9 2,1 2,9

Neuenfelder Hauptdeich

9 str5o Richtung Osten, westlich Neuenfelder 

Damm

9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

10 str5w Richtung Westen, westlich 

Neuenfelder Damm

9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

11 str5o30 Richtung Osten, westlich Neuenfelder 

Damm, 30 km/h

9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

12 str5w30 Richtung Westen, westlich 

Neuenfelder Damm, 30  km/h

9.150 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9 10.065 2,1 2,9 2,1 2,9

13 str6o Richtung Osten, östlich Neuenfelder 

Damm

13.250 2,2 2,9 2,2 2,9 14.575 2,2 2,9 2,2 2,9 14.575 2,2 2,9 2,2 2,9

14 str6w Richtung Westen, östlich Neuenfelder 

Damm

13.250 2,2 2,9 2,2 2,9 14.575 2,2 2,9 2,2 2,9 14.575 2,2 2,9 2,2 2,9

Estedeich

15 str7n Richtung Norden 1.700 1,6 2,1 1,6 2,1 1.870 1,6 2,1 1,6 2,1 1.870 1,6 2,1 1,6 2,1

16 str7s Richtung Süden 1.700 1,6 2,1 1,6 2,1 1.870 1,6 2,1 1,6 2,1 1.870 1,6 2,1 1,6 2,1

17 str8a Querschnitt 3.400 1,6 2,1 1,6 2,1 3.740 1,6 2,1 1,6 2,1 3.740 1,6 2,1 1,6 2,1

Ze Kürzel Straßenabschnitt

Analyse 2018 Prognose-Nullfall 2035/40 Prognose-Planfall 2035/40

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PKW LKW1 LKW2

Beschreibung

1 s02030030

Splitmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV Asphalt-StB 

07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 

1/3

30 30 -2,6 -1,8 47,1 54,8 59,2

2 s02050050

Splitmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV Asphalt-StB 

07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 

1/3

50 50 -2,6 -1,8 50,8 57,1 59,6

Ze

Straßentyp

Geschwindig-

keiten

Korrektur 

Straßendecke
Schallleistungspegel

vPKW vLKW PKW LKW
LW0, FzG

Kürzel km/h dB(A) dB(A)
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A 2.1.3 Schallleistungspegel gemäß RLS-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PKW LKW DTV Mt Mn p1t p2t p1n p2n tags nachts

km/h km/h
Kfz/                          

24 h
Kfz/h Kfz/h % % % %

Hinterbrack

1 str1a S02 50 50 S02050050 15.200 912,0 121,6 1,4 1,9 1,4 1,9 81,1 72,4

Cranzer Hauptdeich

2 str2o S02 50 50 S02050050 7.600 456,0 60,8 1,4 1,9 1,4 1,9 78,1 69,4

3 str2w S02 50 50 S02050050 7.600 456,0 60,8 1,4 1,9 1,4 1,9 78,1 69,4

4 str4o S02 50 50 S02050050 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 79,2 70,5

5 str4w S02 50 50 S02050050 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 79,2 70,5

6 str4o30 S02 30 30 S02030030 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 76,4 67,6

7 str4w30 S02 30 30 S02030030 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 76,4 67,6

Kreisverkehr

8 str3 S02 50 50 S02050050 18.450 1.107,0 147,6 2,1 2,9 2,1 2,9 82,3 73,5

Neuenfelder Hauptdeich

9 str5o S02 50 50 S02050050 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 79,2 70,5

10 str5w S02 50 50 S02050050 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 79,2 70,5

11 str5o30 S02 30 30 S02030030 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 76,4 67,6

12 str5w30 S02 30 30 S02030030 9.150 549,0 73,2 2,1 2,9 2,1 2,9 76,4 67,6

13 str6o S02 50 50 S02050050 13.250 795,0 106,0 2,2 2,9 2,2 2,9 80,9 72,1

14 str6w S02 50 50 S02050050 13.250 795,0 106,0 2,2 2,9 2,2 2,9 80,9 72,1

Estedeich

15 str7n S02 50 50 S02050050 1.700 102,0 13,6 1,6 2,1 1,6 2,1 71,7 62,9

16 str7s S02 50 50 S02050050 1.700 102,0 13,6 1,6 2,1 1,6 2,1 71,7 62,9

17 str8a S02 50 50 S02050050 3.400 204,0 27,2 1,6 2,1 1,6 2,1 74,7 65,9

Deck-          

schicht-      

typ

KürzelZe

Schallleistungs-                    

pegel LW'

dB(A)

Verkehrsbelastungen Prognose-Nullfall und 

Prognose-Planfall 2035/40

Geschwin-       

digkeit

Basis-LW0 
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A 3 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm 

A 3.1 Gebäude innerhalb des westlichen Ausbauabschnittes 
(Prüfung auf wesentliche Änderung) 
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A 3.2 Gebäude innerhalb des östlichen Ausbauabschnittes 
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A 4 Kostenschätzung des passiven Lärmschutzes 

 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

schallge-

dämmte 

Lüftung

tags nachts Größe Kosten 
2)

Kosten 
2)

m² Euro Euro Euro

1
Cranzer 

Elbdeich 45
1 EG WS 65,8 57,1 nein ja ≤ 2 2 1,8 3.600,00 0,00 3.600,00

1)
 erforderliche Schallschutzklasse auf Grund des Bemessungspegels nachts für Schlafräume (Schätzung ab erf. SSK 2)

2)
 Kostenansätze entsprechen Erfahrungswerten aus Entschädungungsverfahren des passiven Schallschutzes:

    - für Fenster: 1000,00 € / m
2 

    - schallgedämmte Lüftungen 500,00 € pro Lüftung
3)

 Der genaue Umfang für die Entschädigung des passiven Schallschutz wird in einer nachgeordneten Untersuchung,

    für die Umfassungsbauteile (Fenster, Dächer etc.) nach der 24. BImSchV für Auswohnbereiche nach den VLärmSchR 97 ermittelt
4)

 Raumnutzungen, angenommen:

     WS - Wohn- und Schlafräume,

     GS - Großraumbüros, Schalterräume, Läden,

     AB - Arztpraxen, Bibliotheken, Operations- und wissenschaftliche Arbeitsräume
5)

 SSK 1 wird von Fenstern mit üblicher Isolierverglasung sicher eingehalten

Fenster
Gesamt-

preis 
3)

Nr.
Ge-

schoss

Raum-

nutzung 
4) tags nachts Anzahl

Schät-

zung der 

erf. SSK 
1,5)

Ze

Adresse

(Straße / 

Haus-

nummer)

Immissionsort
Bemessungs-

pegel gesamt

Anspruch auf 

Lärmschutz

dB(A)
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A 5 Fotodokumentation von Gebäuden mit Anspruch 
auf passiven Lärmschutz 

A 5.1 Cranzer Elbdeich 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


